
 

 

 

Bekanntmachung zur frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit zur 
2. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit integrier-
tem Grünordnungsplan "Gewerbegebiet Herzamnns - Süd" 

 

Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zu der 2. Änderung des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes mit integriertem Grünordnungsplan "Gewer-
begebiet Herzmanns - Süd" wird die Öffentlichkeit (Bürger) gem. § 3 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) frühzeitig beteiligt. Der räumliche Geltungsbereich 
ist im abgebildeten Lageplan dargestellt. 

Im Rathaus der Gemeinde Waltenhofen (Rathausstraße 4, 87448 Waltenh-
ofen), Zimmer 31. wird der Öffentlichkeit in der Zeit vom 07.04.2025 bis 
30.04.2025 während der allgemeinen Öffnungszeiten sowie im Internet auf 
der Internetseite der Gemeinde Waltenhofen unter Bauleitplanung im glei-
chen Zeitraum Gelegenheit gegeben, sich über die allgemeinen Ziele und 
Zwecke der Planungen, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für 
die Neugestaltung oder Entwicklung des Gebiets in Betracht kommen und 
die voraussichtlichen Auswirkungen der Planungen zu unterrichten (Hin-
weis: Die allgemeinen Öffnungszeiten sind in der Regel von Montag bis Frei-
tag von 8:00  Uhr bis 12:00 Uhr. Beachten Sie bitte, dass das Rathaus wäh-
rend gesetzlicher Feiertage geschlossen ist.). Es besteht Gelegenheit zur 
Äußerung und Erörterung. 

Gemäß § 13a BauGB wird die 2. Änderung des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes mit integriertem Grünordnungsplan "Gewerbegebiet Herz-
manns - Süd" im sog. beschleunigten Verfahren aufgestellt. Gemäß § 13a 
Abs. 2 Nr. 1 BauGB wird von einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB 
und einem Umweltbericht gem. § 2a Nr. 2 BauGB sowie der Angabe nach 
§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen ver-
fügbar sind, sowie von einer zusammenfassenden Erklärung nach § 10a 
Abs. 1 BauGB abgesehen. 

Hinweis: Weitere Informationen können von den Bürgern durch das Beiwoh-
nen an den öffentlichen Gemeinderatssitzungen eingeholt werden. Im Rah-
men der noch durchzuführenden öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 
BauGB können Stellungnahmen innerhalb der vorgeschriebenen Fristen ab-
gegeben werden. Hierzu erfolgt jeweils noch eine gesonderte ortsübliche 
öffentliche Bekanntmachung.  

Datenschutz: Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage der Art.  6 Abs.  1 Buchst. e (DSGVO) i.V. mit § 3 BauGB und dem 
BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, 
erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. 

 

 

Waltenhofen, den 03.04.2025 

 

 


